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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Amt Peitz

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Grundsteuer 2010

Die Grundsteuer 2010 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
stücksabgabenbescheiden (Grundsteuerbescheid) festgesetzten
Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August
und 15. November 2010 fällig.

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3
Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben (Jahreszahler), wird
die Grundsteuer 2010 in einem Betrag am 01. Juli 2010 fällig.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirekto-
rin des Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß
§ 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann
fristgemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Jahresrechnung des Amtes Peitz
für das Haushaltsjahr 2008

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz hat auf seiner Sitzung am
14.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Amtsausschuss Peitz beschließt die geprüfte Jahres-
rechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

- EUR -
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 8.043.132,32 3.561.786,14
mit Ausgaben von 8.043.132,32 3.561.786,14
darin enthalten
Überschuss 3.446.515,40 298.695,49
Fehlbetrag
2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Ent-
lastung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

gez. H. Schwietzer gez. E. Hölzner
Vorsitzender des Amtsausschusses Amtsdirektorin

- Siegel -

Repräsentationssatzung des Amtes Peitz

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007
(GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), geändert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08, Nr. 12, S. 202, 207), hat der Amts-
ausschuss des Amtes Peitz in seiner Sitzung am 14.12.2009 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1

Das Amt Peitz gratuliert ... anlässlich von ...
Bürgermeistern, Gemeinde- Geburtstagen
vertretern, Beirats-
mitgliedern, sachkundigen
Einwohnern

Unternehmen und Geschäftsjubiläen
Gewerbetreibenden

Vereinen, Vereinigungen Jubiläen
und Kulturgruppen

Bediensteten des Amtes Geburtstagen und
Peitz Dienstjubiläen

§ 2

(1) Gratulationen erfolgen in Form von Glückwünschen, Schrei-
ben, Blumen und Sachgeschenken.
(2) Art und Umfang der Geschenke werden in der Anlage ausge-
wiesen. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.
(3) Die Finanzierung der Aufwendungen nach dieser Satzung
erfolgt aus dem in den Amtshaushalt eingestellten Repräsenta-
tionsfonds des Amtsdirektors.

§ 3

In anderen Fällen befindet der Amtsdirektor über Art und Umfang
einer Gratulation oder Ehrung.

§ 4

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Repräsentationssatzung des Amtes Peitz,
beschlossen am 01.03.2007, außer Kraft.

Peitz, den 16.12.2009

gez. Elvira Hölzner
Amtsdirektorin - Siegel

Anlage zur Repräsentationssatzung des Amtes Peitz

Repräsentationsaufgaben

Ehrung/Bezug Form Höchstbetrag in Euro
________________________________________________________

Geburtstage von Gemeindevertretern, Beiratsmitgliedern
und sachkundigen Einwohnern der Ausschüsse
60. Lebensjahr und
alle weiteren 10 Jahre Präsent 20

Geschäftsjubiläen
10. Jubiläum und
alle weiteren 10 Jahre Präsent 20

Vereinsjubiläen
60. Jubiläum und
alle weiteren 10 Jahre Präsent 20
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Ehrung/Bezug Form Höchstbetrag in Euro
________________________________________________________

Geburtstage von Bediensteten des Amtes Peitz
50. und 60. Geburtstag Präsent 20

Geburtstage von Bürgermeistern des Amtes Peitz
50., 60. und
70. Geburtstag Präsent 20

Dienstjubiläen
25./40./50.
Dienstjubiläum Präsent 20
Ausscheiden aus dem
Amt oder Beginn der
Freizeitphase während
der Altersteilzeit Präsent 50

Haushaltssatzung des Amtes Peitz
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
des Amtsausschusses Peitz vom 14.12.2009 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 7.703.200 EUR
in der Ausgabe auf 7.703.200 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 2.416.200 EUR
in der Ausgabe auf 2.416.200 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt
2. Verpflichtigungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.200.000 EUR

§ 3

Hebesätze für Realsteuern entfallen.

§ 4

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2010 wird auf 27,061 v.H.
der Umlagegrundlage festgesetzt.
Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 20.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss des Amtsausschusses erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v. H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemein-
deordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haus-
haltsstellen in Höhe von 80.000,00 EUR geleistet werden müs-
sen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne
des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maß-
nahme den Betrag von 40.000,00 EUR nicht überschreiten.

Peitz, den 04.01.2010

gez. H. Schwietzer gez. E. Hölzner
Vorsitzender des Amtsausschusses Amtsdirektorin

- Siegel -
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Drachhausen

Jahresrechnung der Gemeinde
Drachhausen für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Drachhausen hat in ihrer Sitzung am
04.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Gemeindevertretung Drachhausen beschließt die geprüf-
te Jahresrechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

- EUR -
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 899.274,48 311.245,43
mit Ausgaben von 899.274,48 311.245,43
darin enthalten
Überschuss 91.376,09
Fehlbetrag 4.288,34

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entla-
stung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

F. Woitow E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde
Drachhausen für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 23.11.2001 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:
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24,00 Euro für den ersten Hund
36,00 Euro für den zweiten Hund
60,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund
240,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirektorin des
Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß § 80
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann frist-
gemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Drehnow

Jahresrechnung der Gemeinde Drehnow
für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Drehnow hat in ihrer Sitzung am
15.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Gemeindevertretung Drehnow beschließt die geprüfte Jah-
resrechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

- EUR -
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 699.006,39 276.455,13
mit Ausgaben von 699.006,39 276.455,13
darin enthalten
Überschuss 214.416,13 159.574,98
Fehlbetrag

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-
tung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

F. Kschammer E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde
Drehnow für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung
Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 27.11.2001 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:
24,00 Euro für den ersten Hund
48,00 Euro für den zweiten Hund
48,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund
300,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirektorin des
Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß § 80
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann frist-
gemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung
der Gemeinde Drehnow

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung Drehnow vom 15.12.2009 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 769.600 EUR
in der Ausgabe auf 769.600 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 624.900 EUR
in der Ausgabe auf 624.900 EUR
festgesetzt.
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§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 120.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 200 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.

§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 5.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v. H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemein-
deordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haus-
haltsstellen in Höhe von 10.000,00 EUR geleistet werden müs-
sen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des
§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung
zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme den
Betrag von 10.000,00 EUR nicht überschreiten.

Drehnow, den 6.1.2010 Peitz, den 06.01.2010

F. Kschammer E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Heinersbrück

Jahresrechnung der Gemeinde
Heinersbrück für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Heinersbrück hat in ihrer Sitzung am
15.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die geprüf-

te Jahresrechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

-EUR-
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 906.696,02 309.146,87
mit Ausgaben von 906.696,02 309.146,87
darin enthalten
Überschuss 78.939,98
Fehlbetrag 130.789,53

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-
tung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

H. Gröschke E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde
Heinersbrück für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung
Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 26.02.2002 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:

18,00 Euro für den ersten Hund
36,00 Euro für den zweiten Hund
54,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund
300,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung

Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.

Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung).
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirekto-
rin des Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß
§ 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann
fristgemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung der Gemeinde
Heinersbrück für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung Heinersbrück vom 15.12.2009 folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 1.022.500 EUR
in der Ausgabe auf 1.022.500 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 427.600 EUR
in der Ausgabe auf 427.600 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 170.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 300 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuern 360 v.H.

§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 5.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.

Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v.H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemein-
deordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haus-
haltsstellen in Höhe von 10.000,00 EUR geleistet werden müs-
sen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des
§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung
zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme den
Betrag von 10.000,00 EUR nicht überschreiten.

Heinersbrück, den 05.01.2009 Peitz, den 05.01.2009

H. Gröschke E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Jänschwalde

Jahresrechnung der Gemeinde Jänschwalde
für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Jänschwalde hat in ihrer Sitzung am
10.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die geprüf-
te Jahresrechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

- EUR -
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 2.108.365,12 998.366,48
mit Ausgaben von 2.108.365,12 998.366,48
darin enthalten
Überschuss 238.278,76
Fehlbetrag 158.334,80

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-
tung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

H. Schwietzer E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -
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Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde
Jänschwalde für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung
Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 24.06.2004 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:
24,00 Euro für den ersten Hund
48,00 Euro ab dem zweiten Hund
240,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 7 Hundesteuersatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirekto-
rin des Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß
§ 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann
fristgemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung der Gemeinde
Jänschwalde für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung Jänschwalde vom 10.12.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 2.349.600 EUR
in der Ausgabe auf 2.349.600 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 654.300 EUR
in der Ausgabe auf 654.300 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 390.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 200 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 5.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v.H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemein-
deordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haus-
haltsstellen in Höhe von 10.000,00 EUR geleistet werden müs-
sen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne
des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maß-
nahme den Betrag von 10.000,00 EUR nicht überschreiten.

Jänschwalde, den 14.12.2009 Peitz, den 14.12.2009

gez. H. Schwietzer gez. E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Tauer

Jahresrechnung der Gemeinde Tauer
für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Tauer hat in ihrer Sitzung am 26.11.2009
folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Gemeindevertretung Tauer beschließt die geprüfte Jah-
resrechnung 2008.
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Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:
-EUR-

im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 809.326,65 201.922,87
mit Ausgaben von 809.326,65 201.922,87
darin enthalten
Überschuss 116.686,95 52.952,32
Fehlbetrag

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-
tung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

K. Kallauke E. Hölzner
Vorsitzende der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -
________________________________________________________

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde Tauer
für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung
Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 01.11.2001 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:
18,00 Euro für den ersten Hund
36,00 Euro für den zweiten Hund
48,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund
96,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirekto-
rin des Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß
§ 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann
fristgemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Satzung der Gemeinde Tauer

zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung
von Vergnügungssteuern

in der Gemeinde Tauer (Vergnügungssteuersatzung)

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007
(GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), geändert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08, Nr. 12, S. 202, 207), hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Tauer in ihrer Sitzung am
26.11.2009 folgende Aufhebungssatzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungs-
steuern in der Gemeinde Tauer (Vergnügungssteuersatzung),
beschlossen von der Gemeindevertretung Tauer am 07.12.2006,
bekanntgemacht im „Amtsblatt für das Amt Peitz/Amtske Ωopje-
no za amt Picnjo mit seinen Gemeinden Drachhausen, Drehnow,
Heinersbrück, Jänschwalde, Tauer, Teichland, Turnow-Preilack
und der Stadt Peitz“, Ausgabe 24/2006 vom 20.12.2006, wird
aufgehoben.

§ 2
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

- Siegel -
________________________________________________________

Haushaltssatzung der Gemeinde Tauer
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung Tauer vom 17.12.2009 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 869.800 EUR
in der Ausgabe auf 869.800 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 168.900 EUR
in der Ausgabe auf 168.900 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 143.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 200 v.H.

b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuern 300 v.H.
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§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 5.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v.H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemein-
deordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haus-
haltsstellen in Höhe von 10.000,00 EUR geleistet werden müs-
sen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des
§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung
zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme den
Betrag von 10.000,00 EUR nicht überschreiten.

Tauer, den 06.01.2010 Peitz, den 06.01.2010

K. Kallauke E. Hölzner
Vorsitzende der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Teichland

Jahresrechnung der Gemeinde Teichland
für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Teichland hat in ihrer Sitzung am
08.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die geprüfte

Jahresrechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

- EUR -
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 23.125.322,25 14.800.049,29
mit Ausgaben von 23.125.322,25 14.800.049,29
darin enthalten
Überschuss 8.628.650,72
Fehlbetrag 6.156.683,39

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-
tung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

H. Geissler E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -
________________________________________________________

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde
Teichland für das Kalenderjahr 20010

Steuerfestsetzung
Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 16.10.2001 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:
18,00 Euro für den ersten Hund
36,00 Euro für den zweiten Hund
54,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund

270,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirekto-
rin des Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß
§ 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann
fristgemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Tarif für die Benutzung der
Gemeindezentren der Gemeinde Teichland

Die Gemeinde Teichland erlässt auf der Grundlage der §§ 3 und
28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf.) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286),
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl.
I/08, S. 202,207) folgenden von der Gemeindevertretung Teich-
land in ihrer Sitzung am 08.12.2009 beschlossenen „Tarif für die
Benutzung der Gemeindezentren der Gemeinde Teichland“:
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§ 1
Allgemeines

(1) Für die Benutzung der Gemeindezentren der Gemeinde Teich-
land wird ein Entgelt nach diesem Tarif erhoben. Die Höhe des
Entgeltes ist regelmäßig anhand der tatsächlich angefallenen Kos-
ten des Vorjahres zu überprüfen und ggf. anzupassen.
(2) Das Entgelt ist vom Benutzer bis spätestens zum 5. Tag vor
der Nutzung zu zahlen.
(3) Nach Zahlung des Entgeltes und ggf. der Kaution ist der Benut-
zer zur Nutzung berechtigt.

§ 2
Höhe des Entgeltes

Die Höhe des Entgeltes wird wie folgt festgelegt:
1. Veranstaltungen in Trägerschaft der Gemeinde Teichland

entgeltfrei
2. Veranstaltungen in Trägerschaft von eingetragenen Verei-

nen der Gemeinde Teichland: entgeltfrei
3. Veranstaltungen in Trägerschaft privater Bürger, sonstiger

Vereine, Verbände, Parteien u.ä.:
3.1. Gemeindezentrum OT Bärenbrück

Nutzung pro Tag = 40,00 Euro, 2 Tage = 70,00 Euro
3.2. Gemeindezentrum OT Maust

Nutzung pro Tag:
bis 100 Personen = 80,00 Euro, 2 Tage = 140,00 Euro
über
100 Personen = 120,00 Euro, 2 Tage = 180,00 Euro

3.3. Haus der Vereine OT Neuendorf
Nutzung pro Tag:
bis 100
Personen = 70,00 Euro, 2 Tage = 120,00 Euro
über 100
Personen = 100,00 Euro, 2 Tage = 160,00 Euro

§ 3
In-Kraft-Treten

Vorstehender Tarif tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Tarif für die Benutzung der
Gemeindezentren der Gemeinde Teichland vom 16.11.2005 außer
Kraft.

Peitz, den 04.01.2010

gez. Elvira Hölzner
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung der Gemeinde Teichland
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung Teichland vom 08.12.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 14.376.100 EUR
in der Ausgabe auf 14.376.100 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 7.235.400 EUR
in der Ausgabe auf 7.235.400 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Ein Kassenkredit wird nicht festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 10.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v.H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemein-
deordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haus-
haltsstellen in Höhe von 80.000,00 EUR geleistet werden müs-
sen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des
§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung
zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme den
Betrag von 50.000,00 EUR nicht überschreiten.

Teichland, den 16.12.2009 Peitz, den 16.12.2009

gez. H. Geissler gez. E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Gemeinde Turnow-Preilack

Jahresrechnung der Gemeinde Turnow-
Preilack für das Haushaltsjahr 2008

Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack hat in ihrer Sitzung am
04.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die

geprüfte Jahresrechnung 2008.
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Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:
- EUR -

im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 1.249.927,38 250.597,38
mit Ausgaben von 1.249.927,38 250.597,38
darin enthalten
Überschuss 95.855,69
Fehlbetrag 114.760,72

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entla-
stung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

H. Fries E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -
________________________________________________________

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde
Turnow-Preilack für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung
Die Gemeindevertretung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch § 3 der
Hundesteuersatzung vom 29.11.2002 die Steuersätze für die Hun-
desteuer festgesetzt auf:
12,00 Euro für den ersten Hund
36,00 Euro für den zweiten Hund
60,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund

240,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirekto-
rin des Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß
§ 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann
fristgemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Satzung der Gemeinde Turnow-Preilack

zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von
Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde Preilack

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007
(GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), geändert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08, Nr. 12, S. 202, 207), hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Turnow-Preilack in ihrer Sit-
zung am 04.12.2009 folgende Aufhebungssatzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in
der Gemeinde Preilack, beschlossen von der Gemeindevertre-
tung Preilack am 17.10.2001, bekanntgemacht im „Amtsanzei-
ger - Amtsblatt für das Amt Peitz/Amtske Ωopjeno za amt Picnjo,
Ausgabe 21/2001 vom 07.11.2001, wird aufgehoben.

§ 2
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin - Siegel -

Haushaltssatzung

der Gemeinde Turnow-Preilack
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung Turnow-Preilack vom 04.12.2009 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 1.357.600 EUR
in der Ausgabe auf 1.357.600 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 550.600 EUR
in der Ausgabe auf 550.600 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 200.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haus-
haltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 200 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 320 v.H.
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§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 5.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1 der

Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende Fehl-
betrag 3 v.H. des gesamten Haushaltsvolumens übersteigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haushalts-
stellen in Höhe von 10.000,00 EUR geleistet werden müssen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des
§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung
zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme den
Betrag von 10.000,00 EUR nicht überschreiten.

Turnow-Preilack, den 09.12.2009 Peitz, den 14.12.2009

gez. H. Fries gez. E. Hölzner
Vorsitzender der Gemeindevertretung Amtsdirektorin

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Stadt Peitz

Jahresrechnung der Stadt Peitz
für das Haushaltsjahr 2008

Die Stadtverordnetenversammlung Peitz hat auf ihrer Sitzung am
09.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die geprüf-

te Jahresrechnung 2008.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 schließt ab:

- EUR -
im Verwaltungs- im Vermögens-
haushalt haushalt

mit Einnahmen von 5.502.190,04 3.029.368,65
mit Ausgaben von 5.531.263,42 3.029.368,65
darin enthalten
Überschuss 16,12
Fehlbetrag
ausgewiesener
Fehlbetrag 29.073,38

2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entla-
stung erteilt.

Peitz, den 04.01.2010

B. Schulze E. Hölzner
Vorsitzender der Amtsdirektorin
Stadtverordnetenversammlung

- Siegel -
________________________________________________________

Amt Peitz
- Kämmerei -

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer der Stadt Peitz
für das Kalenderjahr 2010

Steuerfestsetzung
Die Stadtverordnetenversammlung hat gemäß §§ 1, 2 und 3 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg durch
§ 3 der Hundesteuersatzung vom 07.11.2001 die Steuersätze für
die Hundesteuer festgesetzt auf:
36,00 Euro für den ersten Hund
54,00 Euro für den zweiten Hund
66,00 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund

300,00 Euro je gefährlichen Hund im Sinne des § 2 der Hun-
desteuersatzung
Diese Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2010.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2010 die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf-
grund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben
Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 2010 keinen Steuer-
bescheid. Für die oben genannten Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn Ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Ände-
rungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintre-
ten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Hun-
desteuerbescheid.
Die Steuer ist am 01.07.2010 fällig (§ 8 Hundesteuersatzung)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekantmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsdirektorin des
Amtes Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz einzulegen. Gemäß § 80
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung. Die Steuer ist deshalb auch dann frist-
gemäß zu entrichten, wenn von dem Rechtsbehelf des Wider-
spruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz, den 16.12.2009

gez. E. Hölzner
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung

der Stadt Peitz für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung vom 09.12.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:
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§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 6.147.500 EUR
in der Ausgabe auf 6.147.500 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 2.464.500 EUR
in der Ausgabe auf 2.464.500 EUR
festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:
1. Kredite werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 4

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ent-
scheidet gemäß § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit
der Gemeindehaushaltsverordnung und den Verwaltungsvor-
schriften des Landes Brandenburg die Kämmerin, wenn
a) die Mehrausgabe bei einzelnen Ausgabeansätzen nicht mehr

als 5.000,00 EUR ausmacht,
b) die Mehrausgabe auf innere Verrechnungen zurückzuführen

ist und
c) die Mehrausgabe zur Verwendung zweckbestimmter Einnah-

men erforderlich wird.

Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Förder-
mitteln ist die Kämmerin des Amtes Peitz berechtigt, über- und
außerplanmäßige Ausgaben in gleicher Höhe bzw. wenn der
Eigenanteil bereits veranschlagt ist, in Höhe des Gesamtumfan-
ges zu leisten.
Für darüber hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist ein
vorheriger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfor-
derlich.
In Abgrenzung der Begriffe “erheblich und geringfügig” im Sinne
des § 79 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung gelten:
1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1

der Gemeindeordnung liegt vor, wenn der sich abzeichnende
Fehlbetrag 3 v.H. des gesamten Haushaltsvolumens über-
steigen würde.

2. Ein erheblicher Umfang im Sinne des § 79 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung ist gegeben, wenn Ausgaben bei einzelnen Haushalts-
stellen in Höhe von 80.000,00 EUR geleistet werden müssen.

3. Baumaßnahmen sind als geringfügig und unabweisbare
Instandsetzung an Bauten als nicht erheblich im Sinne des
§ 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung
zu betrachten, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme den
Betrag von 40.000,00 EUR nicht überschreiten.

Peitz, den 12.01.2010 Peitz, den 23.12.2009

B. Schulze E. Hölzner
Vorsitzender der Amtsdirektorin
Stadtverordnetenversammlung

- Siegel -

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen
liegt zur Einsichtnahme zu den Sprechzeiten im Amt Peitz, Bür-
gerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz, aus.

E. Hölzner
Amtsdirektorin

Wahlen

Wahlbekanntmachung für die Stichwahl am 24. Januar 2010
zur Direktwahl des Landrates des Landkreises Spree-Neiße

1. Am 24. Januar 2010 findet die Stichwahl zur Direktwahl des Landrates des Landkreises Spree-Neiße statt. Die Wahl dauert von
08:00 - 18:00 Uhr.

2. Das Amt Peitz ist in folgende 17 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirks- Wahlbezirk Anschrift Bemerkungen
nummer

101 Drachhausen Gemeindekulturzentrum, Dorfstraße 40 barrierefrei
201 Drehnow Gaststätte „Jagdhof“, Hauptstraße 97
301 Heinersbrück Gemeindezentrum, Hauptstraße 2 barrierefrei
302 Heinersbrück OT Grötsch Gemeindezentrum, Dorfstraße 32 barrierefrei
401 Peitz Oberschule Oberschule Peitzer Land, J.-Gagarin-Str. 6A barrierefrei
402 Peitz Jahnplatz Ehemalige Oberschule, Jahnplatz 1 barrierefrei
403 Peitz Kita Kita, Dammzollstraße 66 barrierefrei
501 Teichland OT Bärenbrück Gemeindezentrum, Dorfstraße 31A barrierefrei
502 Teichland OT Maust Gemeindezentrum, Mauster Dorfstraße 21 barrierefrei
503 Teichland OT Neuendorf Haus der Vereine, Hauptstraße 35
601 Tauer Landgasthof, Schönhöher Weg 23 barrierefrei
701 Turnow-Preilack OT Turnow Gemeindezentrum, Schulweg 19
702 Turnow-Preilack OT Preilack Gemeindezentrum, Schönhöher Str. 15
801 Jänschwalde OT Jänschwalde-Dorf Verwaltungsgebäude, Gubener Str. 30B
802 Jänschwalde OT Jänschwalde-Ost Haus der Generationen, Eichenallee 51 barrierefrei
803 Jänschwalde OT Drewitz ehemaliges Gemeindebüro, Dorfstraße 5
804 Jänschwalde OT Grießen Gaststätte, Sonnenhof, Dorfstraße 7

Auf den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens am 13. Dezember 2009 zugestellt wurden, sind der
Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.
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3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen. Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat sich
der Wähler über seine Person auszuweisen.

4. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln.
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes den
Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel enthält die
mit Beschluss des Wahlausschusses vom 13. Januar
2010 zugelassenen Wahlvorschläge. Im Wahllokal hängt
ein Muster des Stimmzettels aus.

5. Für die Stichwahl des Landrates gilt:
Jeder wahlberechtigte Bürger kann für seine Wahl eine
Stimme vergeben. Kennzeichnen Sie durch das Ankreu-
zen zweifelsfrei den Bewerber, dem Sie Ihre Stimme
geben wollen. Bitte beachten Sie bei der Stimmabgabe,
dass nicht mehr als eine Stimme abgegeben wird, sonst
ist der Stimmzettel ungültig!

6. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine
des Wahlraumes gekennzeichnet werden.

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung folgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

8. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
in dem Wahlgebiet/Wahlkreis in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk
dieses Wahlgebietes/Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein
besitzt, kann ihre Stimme nur in dem für sie zuständigen
Wahllokal abgeben.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der
zuständigen Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle am Wahltag bis 18:00 Uhr
abgegeben werden. Nach Eingang des Wahlbriefes beim
Wahlleiter darf er nicht mehr zurückgegeben werden.
Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten folgende
Regelungen:
1. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich

und unbeobachtet ihren Stimmzettel.
2. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amt-

lichen Wahlumschlag und verschließt diesen.
3. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des

Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt zur Briefwahl.

4. Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-
briefumschlag.

5. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersen-
det diesen an den zuständigen Wahlleiter.

Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel ver-
schrieben, diesen oder einen Wahlumschlag unbrauch-
bar gemacht, so werden ihr auf Verlangen neue Brief-
wahlunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbehörde behält
den alten Stimmzettel oder Wahlumschlag ein. Für die
Stimmabgabe behinderter Wähler gilt Folgendes: Hat die
wahlberechtigte Person den Stimmzettel durch eine Hilfs-
person kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl
zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Wil-
len der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat.

Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehör-
de ab, so wird ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an
Ort und Stelle auszuüben. Die Wahlbehörde hat zu die-
sem Zweck eine Wahlkabine aufgestellt, damit der Stimm-
zettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Wahl-
umschlag gelegt werden kann. Die Wahlbehörde nimmt
die Wahlbriefe entgegen, hält sie unter Verschluss und
übergibt sie rechtzeitig am Wahltag dem zuständigen
Wahlleiter.

9. Wahlberechtigte Personen, die erst für die mögliche Stich-
wahl am 24. Januar 2010 wahlberechtigt oder nicht in
das Wählerverzeichnis eingetragen sind und bereits für
die Wahl am 10. Januar 2010 einen Wahlschein bekom-
men haben, erhalten nach Maßgabe der Kommunal-
wahlverordnung von Amts wegen einen Wahlschein für
die Stichwahl.

Wahlberechtigte Personen, die für die Wahl am 10. Januar
2010 einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten
haben, wird für die Stichwahl von Amts wegen wieder-
um ein Wahlschein mit Briefwahlunterlagen ausgestellt
und zugesendet, es sei denn, aus dem Antrag ergibt sich,
dass sie bei der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen
wollen. Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein
erhalten haben, wird für die Stichwahl von Amts wegen
wiederum ein Wahlschein ausgestellt und zugesendet.

10. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft; auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3
des Strafgesetzbuches).

Peitz, den 15.01.2010

E. Hölzner
Amtsdirektorin - Siegel -
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1. !"#$%&'(%#$")$*$%&+,+%-)./%0)12$3$"#4%2%56*427"4#%089-#4%2*$#"4:/%*$.;$%0/2*4#1$%<=*#40#$-Nysa. 

Wuzwólowanje trajo wót zeger 08:00 - ,>?++%:8.6"( 

2. @A7%B6;"#/%#/%5/%19C5)#);D;E%,F%089-"D;E%%0/-;4*2/0%G$*C5/0$"D? 

numer  

wólbnego wólbny      adresa    =H61=/A"#4"#$ 
wobcerka wobcerk                   

101  Hochoza gmejnski kulturny centrum,  -.4G%-$*64*/0 

Wejsna droga 40 

201  Drjenow  :81I4J;%KL8J70$*126%508*MN 
L3/0"$%5*/:$%OF 

301  Móst  gmejnski centrum,   -.4G%-$*64*/0 

L3/0"$%5*/:$%& 

302  Móst, wejsny gmejnski centrum,   -.4G%-$*64*/0 

.C9%L*/.6PI/ Wejsna droga 32 

401  B6;"#/%0)P$ 0)P$%P)9$%B6;$J126%2*$#N -.4G%-$*64*ow 

 P)9$ Droga J. Gagarina 6A 

402  Picnjo Jahnowe "C:$#P"$%0)P$%P)9$N -.4G%-$*64*/0 

"$AC17/ Q$E"/04%"$AC17/%, 

403  B6;"#/%.6H/0"#$ .6H/0"#$N%!$A;/912$%5*/:$%RR -.4G%-$*64*/0 

501  Gatojce, wejsny gmejnski centrum,   -.4G%-$*64*/0 

.C9%S$*-)2 Wejsna droga 31 A 

502  Gatojce, wejsny gmejnski centrum,   -.4G%-$*64*/0% 
.C9%T)1 T)1$J12$%04#1"$%5*/:$ 

503  Gatojce, wejsny dom towaristwow, 

 .C9%U/0$%V#$1 L3/0"$%5*/:$%WX 

601  Turjej  "$2*$#"D%:81I4J;N -.4G%-$*64*/0 

Y4#"4#5/#126%=)H%&W 

701  Turnow-BH63)2 :A4#"126%;4"7*)AN%Y)9126%=)H%,O 

04#1"D%.C9%Z)*"/0 

702  Turnow-BH63)2 :A4#"126%;4"7*)AN%Y4#"4#5/#12$%droga 15 

 04#1"D%.C9%BH63)2 

801  Q$"P/#;4N%04#1"D%%%G$17/#"124%70$*#4"#4N%L)-6"12$%droga 30 B 

 .C9%Q$"P/#;4-Wjas                        

802  Q$"P/#;4N%04#1"D% dom generacijow, Dubowa aleja 51 -.4G%-$*64*/0 

.C9%Q$"P/#;4-B85G$#7P/ 

803  Q$"P/#;4N%04#1"D "C:$#P"D%:A4#"126%-C*/0N% 
.C9%!*#4#;4 Wejsna droga 5 

804  Q$"P/#;4N%04#1"D :81I4J;%K<3DJ;"D%508*M 

.C9%L*CP"a Wejsna droga 7 

U$%089-"D;E%=/0C.4J2$;EN%24"[%1)%14%2%0)G089/0$"#)%0/=P$0"#/"DA%"$"4#=8G5.4#%5/%,W(%54;4A-*$%&++O%
=H6=813$96N%174#%=85$"4#%089-"D%0/-;4*2%$%089-"D%9/2$9N%0%287$*4A[%2%0)G089/0$"#)%0/=P$0"#/"D%0)G089/0$H%
A8[/( 

3. \)[5D%2%0)G089/0$"#)%0/=P$0"#/"D%A8[/%#$"/%0%7/A%089-"4A%9/2$9$%7/:/%089-"4:/%0/-;4*2$%
0)G089/0$HN%5/%287$*4:/[%G$=61$%0)G089/0$*#/0%#/%G$=61$"D(%V)G089/0$*#4%A$#)%089-")%=/0C.4J2)%$%108#%
=4*1/"$9"D%0)=/2$G%$-/%5*/:/0$J126%=$1%2%0)G089/0$"#)%1/-)%=H6"#$1I(%U$%=/A6"$"#4%089-"4:/%=H4dsedarstwa 

A$%14%0)G089/0$]%08%108#4#%081/-#4%0)=/2$G$H( 

4. V)G089)#/%14%G%$A7126%G:87/0$"DA6%:3/1/0$J126A6%961I62$A6(%\)[5D%0)G089/0$]%5/17$"#/%=H6%G$17)=#4"#)%5/%
089-"4:/%9/2$9$%:3/1/0$J126%961I62%5/%*)2/0)(%U$%:3/1/0$J124A%961I62)%17/#4%74%=8%0/-G$A2"#4"#) wólbnego 

0)-C*2$%087%,W(%#$")$*$%&+,+%=H6G089/"4%089-"4%"$*$.4"#$(%V4%089-"4A%9/2$9)%061D%A)174*%:3/1/0$J124:/%
961I62$(% 

5. ^$%0)12$3$"#4%2*$#"4:/%*$.;$%=3$H6? 
\)[5D%2%0)G089/0$"#)%0/=P$0"#/"D%-4*:$]%A8[/%G$%108#/%0)G089/0$"#4%#$54"%:3/1%5$H(%V8G"$A#4JH/%G%
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n!"#$%"&'!($)*(+,%'$-,.(+,*/&0&*"!(1$1!/!2*"3/!4,)56*%&#&*7'3+*08&7*1!#9*:$'!+#&*;#$*'3/,1!#5*08&7!*(!*/&2*!6*7,*
(+,'3/,1!+&*'<%,+*!"&*+!1,(*08&72*=&'!%,+*+&*08&7&'!>7"$*.$7?$"*(+,;8!#,%@A 

6. B8&7&'!>7"$*.$7?$"*)57@*7,*'3/*'5C'3.&'!4+!*',*'3.-(,+*"!-$(+,*'3.-(,0&*.&"!.!*'3C(!)+,($#9 

7. D3.-(,*;4&%,1,4,*!"&*/,",*'5C'3.&'!(+5*7,*;#$C!)"(+,%,*'5.$%,(+,*!*C'<7?,(+,*'5C'3.&'!>7",0&*
'57.<1"!*',*'3.-(,)*'&-%,4"5*75*C+!'(,9*E561@*)!*;#$7/5;2*/!"*1!.&"&*!"&*+&*/&*-F,C*)3.,(+!*'3.-(,0&*
;4&%,1,4,*)36(,9 

8. D5C'3.&'!4+,2*",(6*)!+5*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&2*)305*7,*(!*'5C'3.&'!(+5*'&-F<.$#*'*/&)*'3.-(,)*
/,4$/&4$+5G'3.-(,)*'&"4,+752*'*"3/!4,)6*+&*'57/!+&(,*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(& 

a) ;#,C*'3/,1!#,*08&7!*'*"561@%",)*'3.-(,)*'&-%,4"5*'3.-(,0&*/,4$/&4$+!G'3.-(,0&*'&"4,+7!*!-& 

b) z listowym wuzwólowanim. 

 

E '5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&!*'37&-!2*",(6*(+!)!*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&2*)36&*7'3+*08&7*+!(&*'*/&)*C!*(+5*
;#$785H,%,)*'3.-(,)*.&"!.5*'3/,1!#9 
I=/&6*%&*C*.$7/&'@)*'5C'3.&'!($)*'5C'3.&'!#2*)57@*7,*;.!*;#$785H(,0&*'3.-(,0&*C!7/&+(7/'!*'&-7/!4!#*
!)/7"$*08&7&'!>7"$*.$7?$"2*!)/7"5*'3.-(5*'&-!."5*!"&*/,",*!)/7"5*'5C'3.&'!>7"5*.$7/&'5*'&-!."5*!*7'3+*
'5C'3.&'!>7"$*.$7/*C*08&7&'!>7"$)*.$7?$"&)*J'*C!%@(+&(,+*'3.-(,+*'&-!.%,K*!*;31;$7!(@)*'5C'3.&'!>7"$)*
8&;+,(&)*/!"*7%!7&)*(!*/&*(!*'5C'3.&'!>7",+*.$7/&',+*'&-!.%,*;31!(,*)<7/(&*;378!#2*!6*/!)*(!(,+6;3C1F,+*(!*
'3.-(,)*1(+5*1&*LMNOO*03F$(*1&+F&9*D5C'3.&'!>7"$*.$7/*)36&*7,*(!*/&)*(!*'5C'3.&'!>7",+*.$7/&',+*'&-!.%,*
;31!(,)*)<7/(+,*(!*'3.-(,)*1(+5*1&*LMNOO*03F$(*/,",*'3/,1!#9*P3*1&%=!F,*'5C'3.&'!>7",0&*.$7/!*;.!*'3.-(,0&*
'+,1($"!*(+,7)<+&*7,*'<%,+*7.<1"*1!#9 

Q!*'3/,1!#,*08&7!*C*.$7/&'@)*'5C'3.&'!($)*;8!#,*7.<15+5%,*4<1&'!(+! 

L9*E*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(!*'37&-!*'3C(!)+,($+&*'37&-$(7"$*!*(+,'$F&(!*7'3+*08&7&'!>7"$*.$7?$"9 
R9*D3(!*7%@($+&*08&7&'!>7"$*.$7?$"*(+,'$F&(!*1&*!)/skeje wólbneje wobalki a zacynijo tu. 

S9*D3(!*;31;$H&*C*;31!#$)*)<7/(!*!*1(+!*/&*(!*'5C'3.&'!>7",)*8&;+,(+,*'5#$H?!(,*'&-'<7?,(+,*)<7/&*;#$7,0$*"*
listowemu wuzwólowanju. 

T9*D3(!*7%@($+&*C!%@(+&(5*'3.-(5*'&-!."5*!*;31;$7!(,*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&*1&*!)/7",+, wólbneje listoweje 

wobalki. 

U9*D3(!*C!%@($+&*'3.-(5*.$7/&'5*'&-!."5*!*'3/;37?,.5*+5*(!*;#$785H(,0&*'3.-(,0&*'+,1($"!9 
B!6*+&*"*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(!*'37&-!*7,*C!;$7!8!*(!*08&7&'!>7",)*.$7?$"52*/,(*!-&*'3.-(5*'&-!."5*
7"($%@8!2*7,*+,+*(!*;36,1!(+,*(&',*;318&6"$*.$7/&',0&*'5C'3.&'!(+5*1!+59*D3.-(,*C!7/&+(7/'&*'&%=&'!+&*7/!4@*
08&7&'!>7"$*.$7?$"*!-&*'5C'3.&'!>7"5*'&-!."59*Q!*'3/,1!#,*08&7!*-4!H(@%=*'5C'3.&'!4+&'*;8!#$*7.<15+5%,N*V&*
1!8!*"*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(!*'37&-!*08&7&'!>7"$*.$7?$"**'3C(!)+,($#*'3/*;&)&%(,+,*'37&-@2*/!"*)57@*/&#*
/!*C*;31;$7!($)*'&-'<7?,(+!*)<7/&*;#$7,0$*"*.$7/&',)5*'5C'3.&'!(+5*'&-"H5#$#2*!6*+&*08&7&'!>7"$*.$7?$"*;3*
'3.$*"*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(,+,*'37&-@*'3C(!)+,($8!9* 
B!6*;#$F&*"*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(!*'37&-!*'37&-$(7"$*;3*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&*!*;318&6"$*.$7/&',0&*
'5C'3.&'!(+!*1&*'3.-(,0&*C!7/&+(7/'!2*/!"*1&7/!(+&*)36(&7?2*.$7/&',*'5C'3.&'!(+,*(!*)<7/(+,*'50-!#9*Q!*/&#**
/,(*C!)<4*+&*'3.-(,*C!7/&+(7/'&*(!7/!+$8&*'3.-(5*"!-$(52*!-@*7,*)30!8*08&7&'!>7"$*.$7?$"*(+,'$F&(@*'3C(!)+,($#*
a 1&*'3.-(,+,*'&-!."$*7%@($#9*D3.-(,*C!7/&+(7/'&*;#$'C,+&*'5C'3.&'!>7",*.$7/@2*'5C!)"5+&*+,*!*;#,131!+&*+,*
7%!7&)*(!*'3.-(,)*1(+5*;#$785H(,)5*'3.-(,)5*'+,1($"&+59 

9. E '5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(,*'37&-@2*",(6*75*!".,*C!*)36(,*'57"!8!(+,*RT9*+!(5!4!*ROLO*"*'5C'3.owanju 

'&;H!'(+&(,*!-&*",(6*(+,+75*C!;$7!(,*1&*C!;$7!*'5C'3.&'!4+&'*!*"3/!4,6*75*+56&*C!*'5C'3.&'!(+,*LO9*+!(5!4!*
ROLO**1&7/!.$*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&2*1&7/!(5*;3*"&)5(!.(,)*'5C'3.&'!>7",)*;37/!+,(+5*;3*C!7/&+(7"5*
'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&*C!*'57"!8!(+,9 
K wuzw3.&'!>+5*'&;H!'(+&(@)*'37&-!)2*",(6*75*C!*'3.-@*1(+!*LO9*+!(5!4!*ROLO*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&*!*
;318&6"$*.$7/&',0&*'5C'3.&'!(+!*1&7/!.$2*7,*;3*C!7/&+(7"5*C!*'57"!8!(+,*C!7,+*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&*C*
;318&6"!)$*.$7/&',0&*'5C'3.&'!(+!*'57/!+$+&*!*;#$;37?,.&2*($%*;!"2*0!6*'5+F&*C*;36,1!(+!2*!6*%&*;#$*'57"!8!(+5*
',*7'3+&)*'3.-(,)*'&-%,4"5*'5C'3.&'!#9*E*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(@)*'37&-!)2*",(6*75*1&7/!.$*
'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&2*7,*;3*C!7/&+(7"5*C!*'57"!8!(+,*C!7,+*'5C'3.&'!>7",*8&;+,(&*'57/!+$+&*!*;#$;37?,.&9 

10. E561@*"*'5C'3.&'!(+5*'&;H!'(+&(@*)36&*7'3+&*'3.-(,*;H!'&*+!(&*+!1,(*4!C*!*+!(&*'37&-$(7"$*'50-!#9*
I=/&6*(+,'&;H!'(+&(@*'5C'3.5+&*!-&*=&'!%,+*"*(+,;H!',)5*'57.<1"&+5*'3.-&'*1&'+,F&*!-&*'57.<1"*7W!.H5+&2*
7,*C*;&;!+F,($)*1&*U*.</*!-&*C*;+,(+,C(,+5*;&"5/5*'3/H/4&W5+&X*/,",*'&;@/!(+,*7,*;&"5#$+&*JY*LOZ!*'3/7/!'"*L*!*S*
;&"5/(@%=*"!C($7"$%=*"($08&'K9 

Picnjo, dnja 15.01.2010 

 

E. Hölzner 

amtska direktorka    -C@0.$H"*-
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Sonstige Amtliche Mitteilungen
Beschluss-Nr.: 5/11/101/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt, den Strom-
anschluss im 2. BA Dorfstraße zu realisieren und die Stromkos-
ten für die Beleuchtung des Glockenturmes zu übernehmen.

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 5/11/91/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt den 1. Nach-
trag zum Vorhaben: „Neubau Dorfstraße in Turnow“, 1. Bauab-
schnitt, 1. Teilabschnitt.
Beschluss-Nr.: 5/11/92/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Beauf-
tragung von Honorarleistungen für die Leistungsphase 7 bis 9
einschließlich der Bauüberwachung für das Vorhaben: „Neubau
Dorfstraße Turnow“ 1. Bauabschnitt, 2. Teilabschnitt bis Bauen-
de an das Ingenieurbüro LUG Engineering GmbH.
Beschluss-Nr.: 5/11/93/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Vergabe von
Ingenieurleistungen LP 5 bis 9 zum Bauvorhaben Sanierung Kita Prei-
lack (2. BA, Dach, Fassade) an das Planungsbüro Ing. R. Sonke.
Beschluss-Nr.: 5/11/94/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Verga-
be von Ingenieurleistungen und Fachplanungen - Haustechnik
Heizung, Lüftung, Sanitär, Leistungsphase 2 bis 4 zum Bauvor-
haben „Sanierung Gebäudekomplex Dorfstraße 9“ im OT Turnow.
Beschluss-Nr.: 5/11/102/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt ab dem
01.01.2010, vorerst befristet für ein Jahr, eine Reinigungskraft für
die Kita Turnow einzustellen.
Beschluss-Nr.: 5/11/103/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt für den Nut-
zungsvertrag mit dem Feuerwehrverein Preilack eine Vertrags-
laufzeit bis 2020 mit Verlängerungsoption.

9. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Peitz
am 09.12.09

öffentlicher Teil
Beschluss -Nr.: 2/9/92/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, dem Entwurf
(Stand: 11.09.2009) des Bebauungsplanes „Fotovoltaik-Solar-
park 2 Turnow-Preilack“ in der Gemarkung Preilack das Einver-
nehmen zu erteilen.
Beschluss -Nr.: 2/9/93/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die Überlas-
sung der Liegenschaft Juri-Gagarin-Straße 6a (Flur 5, Flurstück
357, Gemarkung Peitz) an das Amt Peitz auf der Grundlage des
§ 107 Bbg. Schulgesetz. Voraussetzung der Überlassung ist die
Kostenübernahme der 2. Rate an den Landkreis Spree-Neiße.
Beschluss -Nr.: 2/9/94/09
1. Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, dem

Abwägungsprotokoll vom 19.11.2009 zum Entwurf des Ände-
rungsentwurfes gemäß Anlage zuzustimmen.

2. Die Verwaltung des Amtes Peitz wird beauftragt, die Träger
öffentlicher Belange und die Bürger von diesem Ergebnis in
Kenntnis zu setzen.

3. Zur Einleitung der Auslegung beschließt die Stadtverordne-
tenversammlung Peitz den geänderten Satzungsentwurf zur
Gestaltungssatzung in der Fassung vom 19.11.2009.

4. Die öffentliche Auslegung erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom
04.01. bis einschließlich 05.02.2009. Während der Auslegungs-
frist können Bedenken und Anregungen nur zu den geänderten
oder ergänzten Teilen des Satzungsentwurfs vorgebracht werden.

Beschluss-Nr.: 2/9/95/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt den Nut-
zungsvertrag zur Nutzung der Malzhausbastei mit dem Förder-
verein der Museen der Stadt Peitz e. V. gemäß dem beigefügtem
Entwurf. Mit Inkrafttreten des Nutzungsvertrages erlischt der
bestehende Vertrag.

Bürgertelefon: 03 56 01/38 -0
Fax: 03 56 01/3 81 70
E-Mail: peitz@peitz.de
Internet: www.peitz.de

Bürgerbüro:
Tel: 03 56 01/3 80 -1 91,

-1 92, -1 93
Fax: 03 56 01/38 -1 96
E-Mail: info@peitz.de

Sprechstunden:
Mo. - Fr.: 09:00 bis 18:00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag
im Monat: 09:00 bis 12:00 Uhr

Bekanntmachungen der Beschlüsse

9. Sitzung der Gemeindevertretung Drachhausen
am 04.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 3/09/42/09
1. Die Gemeindevertretung Drachhausen beschließt die geprüf-

te Jahresrechnung 2008.
2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-

tung erteilt.
Beschluss-Nr.: 3/09/43/09
Die Gemeindevertretung Drachhausen beschließt die Haushalts-
satzung 2010 mit den dazugehörenden Anlagen.
Beschluss-Nr.: 3/09/44/09
Die Gemeindevertretung Drachhausen beschließt das Investiti-
onsprogramm 2010.

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr: 3/09/45/09
Die Gemeindevertretung Drachhausen beschließt die Vergabe
von Ingenieurleistungen LP 1 - 4 für Hochbauplanung, für Fach-
planung HLS und Küche sowie für Tragwerksplanung für das Bau-
vorhaben „Umbau Sportlerheim Drachhausen“ an das Pla-
nungsbüro aDREI.

11. Sitzung der Gemeindevertretung Turnow-Preilack
am 04.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 5/11/90/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack erteilt Herrn Lehmann
Rederecht zu TOP 2.
Beschluss-Nr.: 5/11/95/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Schließta-
ge in der Kita „Benjamin Blümchen“ im OT Turnow für das Jahr 2010:
14.05.2010, 09.07. - 30.07.2010, 23.12.2010 - 02.01.2011
Beschluss-Nr.: 5/11/96/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Schließ-
tage in der Kita „Kunterbunt“ im OT Preilack für das Jahr 2010:
14.05.2010, 02.08. - 20.08.2010, 23.12.2010 - 02.01.2011
Beschluss-Nr.: 5/11/97/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen im OT Preilack.
Beschluss-Nr.: 5/11/98/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die geprüf-
te Jahresrechnung 2008 der Gemeinde Turnow-Preilack und die
Entlastung der Amtsdirektorin für das Haushaltsjahr 2008.
Beschluss-Nr.: 5/11/99/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Haus-
haltssatzung 2010 mit dem Sperrvermerk Anschaffung Mähwerk.
Beschluss-Nr.: 5/11/100/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt das Inves-
titionsprogramm 2010.
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Beschluss -Nr.: 2/9/96/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, den Stell-
vertreter für ein Mitglied im Hauptausschuss der Stadt Peitz offen
zu wählen.
Beschluss -Nr.: 2/9/97/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt einen Stell-
vertreter für ein Mitglied im Trink- und Abwasserverband offen zu
wählen.
Beschluss-Nr.: 2/9/98/09
1. Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die geprüf-

te Jahresrechnung 2008.
2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entla-

stung erteilt.
Beschluss-Nr.: 2/9/99/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 mit den dazugehörigen
Anlagen.
Beschluss-Nr.: 2/9/100/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt das Investi-
tionsprogramm 2010.
Beschluss-Nr.: 2/9/101/09
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz beschließt die
Deckung der überplanmäßigen Mittel für die Position Kita-Umla-
ge (1.4640.6720) in Höhe von 6.837,00 Euro aus der Haushalts-
stelle 1.4640.1720.

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 2/9/102/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, der Firma
Fach & Werk Projektentwicklungs GmbH Berlin den Auftrag zur
Entwicklung der musealen Konzeption des Festungsturmes sowie
zur inhaltlichen Erstellung der Ausstellung „Das Vermächtnis des
Markgrafen Johann von Küstrin“ (Arbeitstitel) zu erteilen. Grund-
lage der Beauftragung bildet das Kostenangebot vom 25.11.2009.
Beschluss-Nr.: 2/9/103/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, das Nach-
tragsangebot zu Los 5 - Anfertigung und Montage einer Trep-
penanlage - für die Sanierung des Festungsturmes, 2. BA Fas-
sadensanierung an die Firma Denkmalpflege GmbH, Prenzlau zu
vergeben.
Beschluss-Nr.: 2/9/104/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, die Leistung
zur Planung und Objektüberwachung der technischen Ausrüs-
tung (Leistungsphasen 3 - 9) für die Sanierung des Wohn- und
Geschäftshauses Markt 2, an das Büro Ingenieur-Dienstleis-
tungsservice GmbH, Uferstraße 1, 03046 Cottbus zu vergeben.
Beschluss-Nr.: 2/9/105/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt, den beste-
henden Landpachtvertrag zwischen der Stadt Peitz und der Agrar-
Genossenschaft eG Jänschwalde mit der Variante 2 mit einer
Laufzeit von 12 Jahren zu verlängern.
Beschluss-Nr.: 2/9/106/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die Ver-
pachtung des Flurstücks 5/2 der Flur 6, Gemarkung Peitz an Herrn
Limberg. Die Pachtdauer wird auf 2 Jahre festgesetzt und ver-
längert sich jeweils um 1 Jahr.
Beschluss-Nr.: 2/9/107/09
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die Ver-
pachtung einer Teilfläche von ca. 500 m2 des Flurstücks 239/1
der Flur 9. Die Pachtdauer wird auf 2 Jahre festgesetzt und ver-
längert sich jeweils um 1 Jahr.

17. Sitzung der Gemeindevertretung Teichland
am 08.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr. 8/17/167/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt, den TOP 10a
„Beschluss zu einer überplanmäßigen Ausgabe“ auf die Tages-
ordnung zu nehmen.

Beschluss-Nr. 8/17/168/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt den Abschluss des
Vertrages über die technische und kaufmännische Betriebsfüh-
rung bezüglich der Lieferung von Trinkwasser sowie den Betrieb,
die Wartung, die Instandhaltung und Störungsbeseitigung an
Trinkwasseranlagen und -netzen im Versorgungsbereich der
Gemeinde Teichland, Ortsteile Neuendorf und Bärenbrück mit der
GeWAP.
Das Amt Peitz wird beauftragt, den Vertragsabschluss im Auftrag
der Gemeinde Teichland zu tätigen. Der Vertrag ersetzt die Ver-
träge über den Betrieb, die Wartung, die Instandhaltung und Stö-
rungsbeseitigung an Trinkwasseranlagen und -netzen im Versor-
gungsbereich der Gemeinde Teichland OT Bärenbrück vom
16.11.2005 und OT Neuendorf vom 12.10.2004 einschl. aller Nach-
träge zu diesen Verträgen.
Beschluss-Nr. 8/17/169/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt den Abschluss des
Vertrages über die Entsorgung von Abwasser sowie den Betrieb,
die Wartung, die Instandhaltung und Störungsbeseitung an den
Abwasserbeseitigungsanlagen und -netzen im Entsorgungsbe-
reich der Gemeinde Teichland, Ortsteile Neuendorf und Bären-
brück mit der GeWAP.
Das Amt Peitz wird beauftragt, den Vertragsabschluss im Auftrag
der Gemeinde Teichland zu tätigen. Das Amt Peitz wird beauf-
tragt, den Vertragsabschluss im Auftrag der Gemeinde Teichland
zu tätigen.
Der Vertrag ersetzt die Verträge über die Entsorgung von Abwas-
ser sowie den Betrieb, die Wartung, die Instandsetzung und Stö-
rungsbeseitigung an Abwasserbeseitigungsanlagen und -netzen
im Entsorgungsbereich der Gemeinde Teichland OT Bärenbrück
vom 16.11.2005 und OT Neuendorf vom 12.10.2004 einschl. aller
Nachträge zu diesen Verträgen.
Beschluss-Nr. 8/17/170/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt den Tarif mit den
festgelegten Änderungen für die Benutzung der Gemeindezen-
tren der Gemeinde Teichland.
Beschluss-Nr. 8/17/171/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die kostenlose Über-
tragung des Inventars in das Eigentum der Teichland-Stiftung.
Die Inventarliste ist dem Beschluss beigefügt.
Beschluss-Nr. 8/17/172/09
1. Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die Jahres-

rechnung 2008.
2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-

tung erteilt.
Beschluss-Nr. 8/17/173/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010 mit den dazugehörigen Anlagen.
Beschluss-Nr. 8/17/174/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt das Investitions-
programm 2010.
Beschluss-Nr. 8/17/175/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die Deckung der
überplanmäßigen Mittel für die Position Kita-Umlage (1.4640.6720)
in Höhe von 10.626,00 Euro aus der Haushaltsstelle 1.4640.1720.

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr. 8/17/176/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt, die Auftragser-
weiterung zum Los P Freianlagen/Elektro-Außenbeleuchtung zum
Vorhaben „Erlebnispark Teichland 2. BA“ an die Firma Gruneisen
Elektro zu vergeben.
Beschluss-Nr. 8/17/177/09
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt den 2. Nachtrag
Los 04, Stahlbau zum Vorhaben „Neubau eines Aussichtsturmes
im Erlebnispark Teichland“.
Die Firma Stahl-Team wird beauftragt die Leistungen zu erbrin-
gen.



Nr. 1/2010 vom 20. Januar 2010 Amtsblatt für das Amt Peitz19

8. Sitzung der Gemeindevertretung Jänschwalde
am 10.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 9/8/53/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt, den Konzes-
sionsvertrag zwischen der Gemeinde Jänschwalde und der envia
Mitteldeutsche Energie AG für den Zeitraum vom 01.07.2011 bis
zum 30.06.2031 mit folgender Ergänzung abzuschließen:
„Vor Unterschriftsleistung zum Konzessionsvertrag hat die enviaM
Mitteldeutsche Energie AG einen Zeitplan zum Rückbau seiner
Freileitungen in der Gemeinde Jänschwalde vorzulegen.“
Beschluss-Nr.: 9/8/55/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Aufhebung
der Richtlinie der Gemeinde Jänschwalde über die Förderung von
kulturellen und sportlichen Maßnahmen im Gebiet der Gemein-
de Jänschwalde vom 24.06.2004.
Beschluss-Nr.: 9/8/56/09
1. Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die geprüf-

te Jahresrechnung 2008
2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-

tung erteilt.
Beschluss-Nr.: 9/8/57/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010 mit den dazugehörigen Anlagen.
Beschluss-Nr.: 9/8/58/09
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2010
Beschluss-Nr.: 9/8/59/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Deckung
der überplanmäßigen Mittel für die Position Kita-Umlage
(1.4641.6720) in Höhe von 12.236,40 Euro aus den Haushalts-
stellen 1.4640.1100, 1.4641.1621 und 1.9100.8061.

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 9/8/60/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe von
Ingenieurleistungen LP 6 - 8 sowie Wärmeschutzberechnung zum
Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum Jänschwalde (2. BA) an
das Planungsbüro für Bauplanung Dipl. Ing. Friedemann Leh-
mann.
Beschluss-Nr.: 9/8/61/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt die Vergabe von
Ingenieurleistungen LP 5 - 8 zum Bauvorhaben „Gestaltung der
öffentlichen Freizeitfläche Grießen“ an das Landschaftsarchitek-
turbüro Plachetka.
Beschluss-Nr.: 9/8/62/09
Die Gemeindevertretung Jänschwalde beschließt, das Urteil des
Verwaltungsgerichts Cottbus vom 9. November 2009 (Az. 4 K
571/05) in Zusammenhang mit der Gemeindegebietsreform anzu-
erkennen und nicht in Berufung zu gehen.

10. Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Peitz
am 14.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 1/10/94/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die konzeptio-
nelle Herangehensweise zur Ersatzbeschaffung von Einsatzfahr-
zeugen der Amtsfeuerwehr Peitz ab 2010.
Beschluss-Nr: 1/10/95/09
1. Abstimmung:
Der Entwurf mit Gründach bildet die Grundlage für die Erarbei-
tung der ausführungsreifen Planungsleistung und zur Vorberei-
tung der Vergabe der Bauleistung.
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz stimmt der vorliegenden Ent-
wurfsplanung zum Neubau der Sporthalle/Mehrzweckhalle nicht zu.
Beschluss-Nr: 1/10/96/09
2. Abstimmung:
Der Entwurf ohne Gründach bildet die Grundlage für die Erar-
beitung der ausführungsreifen Planungsleistung und zur Vorbe-
reitung der Vergabe der Bauleistung.

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz stimmt der vorliegenden
Entwurfsplanung zum Neubau der Sporthalle/Mehrzweckhalle zu.
Beschluss-Nr: 1/10/97/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Repräsenta-
tionssatzung des Amtes Peitz in der vorliegenden Form.
Beschluss-Nr: 1/10/98/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die geprüfte Jah-
resrechnung 2008.
Beschluss-Nr: 1/10/99/09
Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 die Ent-
lastung erteilt.
Beschluss-Nr: 1/10/100/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010 mit den dazugehörenden Anlagen.
Beschluss-Nr: 1/10/101/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt das Investiti-
onsprogramm 2010.
nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr: 1/10/102/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die PCs und die
Bildschirme für das Computerkabinett der Oberschule „Peitzer
Land“ bei der Firma Pahn und Manig GbR zu erwerben.
Beschluss-Nr: 1/10/103/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt das vorliegende
Honorarangebot zu bestätigen und der DEGAT Planungsgesell-
schaft mbH den Auftrag für die Erbringung der Honorarleistun-
gen zu erteilen.
Beschluss-Nr: 1/10/104/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Vergabe von
Ingenieurleistungen - Haustechnik LP 5 bis 8 - zum Bauvorhaben
„Um- und Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen
Feuerwehr Preilack“ an das Ing. Büro Dr. Humpal & Wonneber-
ger GmbH.
Beschluss-Nr. 1/10/105/09
Der Beschluss zur Vergabe wurde zurückgestellt.
Beschluss-Nr: 1/10/106/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt, die Ingenieurleis-
tungen zur Planung der technischen Ausrüstung bis zur Genehmi-
gungsphase (LP 1 - 4) für den Neubau der Sporthalle, Schulstr. 02 in
Peitz an das Büro IDS, Ingenieur-Dienstleistungsservice GmbH.
Beschluss-Nr: 1/10/107/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt, die Vergabe von
Ingenieurleistungen LP 5 - 9 zum Bauvorhaben Sanierung Turn-
halle Grundschule Jänschwalde (2. BA) an das Architekturbüro
Ralf Otto.
Beschluss-Nr: 1/10/108/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt, die Vergabe von
Ingenieurleistungen - Haustechnik Elt - LP 2 bis 9 zum Bauvor-
haben Sanierung Turnhalle Grundschule Jänschwalde (2. BA) an
das Ing.-büro für Elektrotechnik Hauptmann GmbH.
Beschluss-Nr: 1/10/109/09
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt, die
Vergabe von Ingenieurleistungen - Haustechnik HLS - LP 2 bis 9
zum Bauvorhaben Sanierung Turnhalle Grundschule Jänschwal-
de (2. BA) an das Ing.-büro für Haustechnik Dipl.-Ing. Robert
Schindler.

12. Sitzung der Gemeindevertretung Heinersbrück
am 15.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 7/12/65/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück stimmt dem Umbau der
Turnhalle zu einer Mehrzweckhalle zu. Die Kosten zur Vorberei-
tung der Maßnahme sind im Haushaltsplan 2010 einzustellen.
Beschluss-Nr.: 7/12/66/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt den Nut-
zungsvertrag zwischen der Gemeinde Heinersbrück und dem
Sportverein Heinersbrück e. V. ab dem 01.01.2010 mit den ein-
gebrachten Änderungen.
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Beschluss-Nr.: 7/12/67/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt ausgehend vom
Gemeindewappen eine Fahne/Banner entsprechend dem Entwurf 1
zu führen. Das Amt wird beauftragt, die erforderlichen Absprachen
mit dem Grafiker/Heraldiker zu führen sowie das Gutachten des Lan-
deshauptarchivs und die Genehmigung des Ministeriums des Innern
des Landes Brandenburg einzuholen.
Beschluss-Nr.: 7/12/68/09
1. Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die geprüfte

Jahresrechnung 2008.
2. Der Amtsdirektorin wird für die Haushaltsführung 2008 Entlas-

tung erteilt
Beschluss-Nr.: 7/12/69/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die Haushaltssat-
zung 2010 mit den dazugehörigen Anlagen.
Beschluss-Nr.: 7/12/70/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt das Investions-
programm 2010.

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 7/12/71/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt die befristete Ein-
stellung einer Mitarbeiterin vom 01.01.2010 bis zum 30.09.2010 im
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung im Heimatmuseum Sor-
bische Bauernstube.
Beschluss-Nr.: 7/12/72/09
Die Gemeindevertretung Heinersbrück beschließt den Erlass der
Grundsteuernachzahlung für einen Bürger für die Sportplatzfläche
Heinersbrück für die Jahre 2004 bis 2008 und die Zahlung 2009. Ab
dem Jahr 2010 ist jährlich ein Nutzungsentgelt an den Bürger für die
Sportplatzfläche zu zahlen.

12. Sitzung der Gemeindevertretung
Turnow-Preilack am 16.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 5/12/104/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack erteilt den Gästen Rede-
recht zu Top 4 und 5.
Beschluss-Nr.: 5/12/105/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt das Protokoll
zum Abwägungsverfahren der eingegangenen Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und der Öffentlich-
keit zum Entwurf des Bebauungsplanes „Fotovoltaik-Solarpark 2 Tur-
now-Preilack“ mit den vorliegenden Ergänzungen.
Beschluss-Nr.: 5/12/106/09
Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt den Bebau-
ungsplan „Fotovoltaik-Solarpark 2 Turnow-Preilack gemäß § 10
BauGB als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. Ein Umweltbe-
richt, ein Fachbeitrag Artenschutz und eine FFH-Verträglichkeitsprü-
fung (SPA) sowie einen Umweltverträglichkeitsstudie zur Waldum-
wandlung wurden erstellt.

11. Sitzung der Gemeindevertretung Tauer
am 17.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 6/11/47/09
Die Gemeindevertretung Tauer beschließt die Friedhofssatzung der
Gemeinde Tauer.
Beschluss-Nr.: 6/11/48/09
Die Gemeindevertretung Tauer beschließt die Friedhofsgebühren-
satzung der Gemeinde Tauer.
Beschluss-Nr.: 6/11/49/09
Die Gemeindevertretung Tauer beschließt die Haushaltssatzung 2010
mit den dazugehörenden Anlagen.
Beschluss-Nr.: 6/11/50/09
Die Gemeindevertretung Tauer beschließt das Investitionsprogramm 2010

nichtöffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 6/11/51/09
Die Gemeindevertretung Tauer beschließt, den bestehenden Land-
pachtvertrag zwischen der Gemeinde Tauer und der Agrargenos-
senschaft eG Jänschwalde in der Variante 2 mit einer Laufzeit von 12
Jahren, mit Ausnahme der Fläche „alter Sportplatz“ zu verlängern.

9. Sitzung der Gemeindevertretung Drehnow
am 15.12.2009

öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.: 4/09/37/09
Die Gemeindevertretung Drehnow beschließt die Friedhofssatzung
der Gemeinde Drehnow mit der zusätzlichen Änderung lt. Protokoll.
Beschluss-Nr.: 4/09/38/09
Die Gemeindevertretung Drehnow beschließt die Aufhebung der Richt-
linie der Gemeinde Drehnow über die Förderung von kulturellen Maß-
nahmen im Gebiet der Gemeinde Drehnow vom 16.08.2005.
Beschluss zum Antrag-Nr.: 4/09/39/09
Das Bauamt wird beauftragt zu veranlassen, dass ein Ingenieurbüro
eine konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegt. Dabei sind die
Summen in brutto darzulegen.
Beschluss-Nr.: 4/09/40/09
1. Die Gemeindevertretung beschließt die geprüfte Jahresrechnung 2008
2. Der Amtsdirektorin wird für das Haushaltsjahr 2008 Entlastung

erteilt.
Beschluss-Nr.: 4/09/41/09
Die Gemeindevertretung Drehnow beschließt die Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2010 mit den dazugehörenden Anlagen.
Beschluss-Nr.: 4/09/42/09
Die Gemeindevertretung Drehnow beschließt das Investitionspro-
gramm 2010.
Beschluss zum Antrag-Nr.: 4/09/43/09
Das Personalamt wird beauftragt zu errechnen, wie viel Personal-
kosten für 5-Wochenarbeitsstunden in der Kita anfallen.

Sitzungstermine
- Stand bei Redaktionsschluss -

Mittwoch, 20.01.2010
18:00 Uhr Gewerbe- und Tourismusausschuss der Stadt

Peitz, Bauhof Peitz
Donnerstag, 21.01.2010
17:00 Uhr Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt

Peitz, Kita - Dammzollstraße
Freitag, 25.01.2010
18:00 Uhr Gemeindevertretung Heinersbrück,

Gemeindezentrum
Freitag, 25.01.2010
19:00 Uhr Ortsbeirat Grießen, Feuerwehrgerätehaus Grießen
Dienstag, 26.01.2010
19:00 Uhr Gemeindevertretung Teichland,

Gemeindezentrum Maust
Dienstag, 26.01.2010
18:00 Uhr Gemeindevertretung Heinersbrück,

Gemeindezentrum
Mittwoch, 03.02.2010
17:00 Uhr Stadtverordnetenversammlung Peitz, Rathaus
Freitag, 05.02.2010
18:00 Uhr Gemeindevertretung Drachhausen,

Gaststätte „Wilddieb“
Donnerstag, 11.02.2010
17:30 Uhr Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur

und Vereine der Stadt Peitz, Rathaus
Montag, 17.02.2010
17:30 Uhr Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, Zbaszy-

nek-Raum

Nächster Redaktionsschluss:
Donnerstag, der 28.01.2010, 16:00 Uhr

Nächster Erscheinungstermin:
Mittwoch, der 10.02.2010

Ende der Öffentlichen Bekanntmachungen


